
Zeitschrift: Burgdorfer Jahrbuch

Herausgeber: Verein Burgdorfer Jahrbuch

Band: 6 (1939)

Artikel: Karl Schnell, von Burgdorf, 1786-1844

Autor: Sommer, Hans

Kapitel: Besondere Missionen 1835-1836 ; Wieder im Regierungsrat 1837-1838

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1076256

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-1076256
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


nach meinem einfachen Landsitzchen, wo ich ein ruhiges und
angenehmes Leben führen werde unter meinem Feigenbaum
und unter meinem Weinstock, reicher an Erfahrungen und an
Menschenkenntniß, bedachtsamer und besorgter als vordem« 60).

VI. Besondere Missionen 1835—1836
Wieder im Regierungsrat 1837—1838

Karl Schnell mag erleichtert aufgeatmet haben, als er endlich
wieder bei seinen »Amseln und Drosseln« war, im schönen,
vom Grün der Felder und nahen Wälder umgebenen Sommerhaussitz,

unter Menschen und Büchern, deren Umgang er so

oft schmerzlich vermißt hatte. Aber zum erträumten idyllischen
Leben fern vom Treiben der Welt sollte es nicht kommen. Die
Oeffentlichkeit ließ den Mann, der so lange im Mittelpunkt des

politischen Geschehens gestanden hatte, nicht mehr ganz
entschlüpfen. Es ist übrigens sehr zu bezweifeln, ob Schnell selbst
ein Abseitsstehen auf die Dauer als Glück empfunden hätte:
Zu sehr war er schon daran gewöhnt, das Steigen und Sinken
seines Einflusses im öffentlichen Leben eifersüchtig zu
überwachen.

Während Schnell seine lang unterbrochene Notariatspraxis
allmählich wieder in Gang brachte, sah er sich mehrmals und in
meist kurzen Abständen vor neue öffentliche Aufgaben
gestellt. Immer wieder nahm der Regierungsrat die geschätzte
Arbeitskraft und anerkannte Autorität seines gewesenen
Mitgliedes in Anspruch. Die verschiedenen Missionen trugen ihm
im allgemeinen die hohe Anerkennung seiner Auftraggeber ein.
»Ueber die Weise, w i e Sie diese Aufträge erfüllen, schweige
ich, damit Sie nicht erröthen .«, schreibt ihm Tavel einmal1).

In den ersten Tagen schon nach seiner Rückkehr ins Privatleben

wurde Schnell als Vermittler in einer Streitsache zwischen
Burgdorf und dem Staate Bern angerufen. Infolge einer Stras-
senkorrektion bei der Kirchhalde in Burgdorf hatte die dortige
Pfrund Land abtreten müssen. In ihrem Namen verlangte der
Staat als Entgelt ein Terrain hinter der Stadtschreiberei. Der
Bürgerrat jedoch wollte von einem Landabtausch nichts wissen
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und blieb allen Mahnungen des Finanzdepartements zum Trotz
starrköpfig. Schnells Vermittlungstätigkeit hatte Erfolg; am
25. Juli 1835 wurde der Abtauschvertrag, den er als
Bevollmächtigter abgeschlossen hatte, vom Finanzdepartement des

Kantons Bern genehmigt. Wir wissen nicht, ob Schnell bei
seinen Burgdorfern wirklich »Weissagungen, kräftiger als
diejenigen von weilund Dame Cassandra« anwenden mußte 2).

Im Heimatstädtchen wird das Einstehen für eine berechtigte
Forderung des Staates Schnells Popularität kaum wesentlich
beeinträchtigt haben: Bei der Neubestellung der Behörden zu
Anfang des Jahres 1836 wurde der geschätzte Mitbürger zum
Präsidenten der Bürgergemeinde gewählt. Er blieb im Amt bis

zu seinem Wiedereintritt in den Regierungsrat im März 1837 3).

*

Zweimal, im Herbst 1835 und im Vorfrühling 1836, entsandte
der Regierungsrat Karl Schnell in den unruhigen Berner Jura.
1835 handelte es sich um die Beilegung interner politischer
Zwistigkeiten. 1836 galt es, die stark religiös durchsetzte
Erregung wegen der Badenerbeschlüsse zu dämpfen. Beide
Sendungen und ihre Begleitumstände werfen ein interessantes Licht
auf die geistigen und politischen Strömungen im Kanton Bern
um die Mitte des vierten Jahrzehnts.

Die Abordnung einer Untersuchungskommission unter Schnells
Führung im Herbst 1835 war veranlaßt durch leidenschaftliche
Auftritte, die am 1. Oktober in Pruntrut stattgefunden hatten.
Dem 51 Seiten umfassenden Schlußbericht der Kommission
vom 13. Januar 1836 sowie den übrigen Schreiben Schnells an
die Regierung entnehmen wir folgenden Tatbestand4): Gegen
Abend des 1. Oktober brachte eine Gesellschaft junger Leute
eine Tanne auf einem mit zehn Pferden bespannten Wagen
mit vielem Gepränge nach Pruntrut; der Baum sollte zu Ehren
des soeben zum Präsidenten des Bürgerrates ernannten Großrats

Schwärzlin vor dessen Haus aufgestellt werden. Politische
Gegner aber pfiffen und höhnten den Zug aus, warfen den
Wagen um, brachen Aeste der Ehrentanne ab und rissen die
Flitterbänder herunter. Daraus Wortwechsel, Tätlichkeiten,
Verwundete. Mit Mühe konnte die Polizei größere Ausschreitungen

verhindern.
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In diesem Vorgang entlud sich eine seit langem bestehende,
stets wachsende politische Spannung. Zwei Parteien befehdeten
sich in Pruntrut leidenschaftlich: Die Liberalen, »Progressifs«
oder »Patriotes«, von den Gegnern auch etwa »les gens de

M. le préfet« genannt —, und die Altgesinnten, die »Stationairs«,

die »Noblesse de petites villes«, die Leute, die »das Jahr
1831 noch in kurzen Hosen, mit Zopf und dicker canne
begrüßt« hatten. Zu ihnen gesellte sich die katholische Priesterschaft.

Der Widerstand der Altgesinnten war auch Schnell
und seinen Begleitern verständlich — Regierungsstatthalter
Müller von Nidau und Ratsschreiber Stapfer —; denn die
jurassischen Progressifs gingen in ihrem Verbesserungseifer
»rücksichtslos und etwas unklug vor, wollten die Grundsätze
der neuen Ordnung in e i n e m Tag bis in die äußersten Punkte
des gesellschaftlichen Lebens durchgeführt wissen«. Daß ein
»ehemaliger Handlungs-Commis« und Habitant, der Präfekt
X. Stockmar, als erster Regierungsbeamter ihre Bestrebungen
zu offen unterstützte, erhöhte die Spannung. Jedes Geschäft
wurde zur Parteisache, durch das getrübte Glas der
Parteileidenschaft betrachtet. Die führende Presse beider Richtungen
schürte das Feuer nach Kräften; am größten scheint die
haßerfüllte Unduldsamkeit auf liberaler Seite gewesen zu sein.
Das Organ Stockmars, die »Helvétie«, schreibt Schnell im
Schlußbericht, »hat der guten Sache in mehrfacher Beziehung
sehr viel geschadet«.

Karl Schnell war bemüht, eine gegenseitige freiwillige Annäherung

anzubahnen. Es gelang nur teilweise. Bei der Urver-
sammlung vom 25. Oktober konnten neue Tätlichkeiten nur
durch die Anwesenheit der Mitglieder der Spezialkommission
verhindert werden.

Neben den vorherrschenden Gesinnungs- und Prestigefragen
standen wie anderwärts auch Sachfragen zwischen den
Streitenden. Vor allem wollte trotz der Errichtung der Einwohnergemeinde,

die nur den stimmfähigen und steuerzahlenden, damit
gleichberechtigten Ortseinwohner kannte, der alte Unterschied
zwischen Burgern und Habitanten nicht verschwinden. Von
Pruntrut aus hatte Schnell als außerordentlicher Regierungskommissär

gleichzeitig auch in Laufen derartige Händel zu
schlichten 5).
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Schnells aufklärende und wirklich vermittelnde Tätigkeit im
Jura steht in auffallendem Gegensatz zu seiner oft unversöhnlichen

Haltung in der engern Heimat. Auf jener Sendung
bewahrte er sich die ruhige Urteilskraft, den sachlichen Blick und
vermochte das Für und Wider im Parteienkampf gerecht
abzuwägen. Aehnlich verhielt er sich anfänglich in der Frage der
Konferenzbeschlüsse von Baden, an deren Durchführung im
Kanton Bern er aber dann trotz sehr begründeter Bedenken
entscheidend mitwirkte.

Die Badener Artikel bildeten den Versuch der liberalen Kantone,

für das ganze Gebiet der Eidgenossenschaft ein
übereinstimmendes Staatskirchenrecht zu schaffen, die Kompetenzen
zwischen Kirche und Staat genau abzugrenzen. Ziel war die
vermehrte Selbständigkeit des Staats in kirchlichen Dingen
gemäß dem Motto, das der Luzerner Eduard Pfyffer der
Konferenzarbeit vorangestellt hatte: »Nicht nur politisch, auch
kirchlich frei sei das Leben der Eidgenossenschaft!« Die
Liberalen glaubten es erreichen zu können durch die Errichtung
eines von Rom weitgehend unabhängigen schweizerischen
Erzbistums und durch das Aufsichtsrecht des Staates über die
Kirche.

Die Durchführung des in vierzehn Punkte gefaßten Programms
stieß jedoch, dem universalen Charakter der katholischen
Kirche entsprechend, auf schwersten Widerstand. Bereits war
in St. Gallen nach anfänglichen Erfolgen der liberal-katholische
Geist gelähmt; im Aargau konnte erst durch eine abschwächende

Neuformulierung des verlangten Priestereides der
drohende Bürgerkrieg verhindert werden. Solothurn verhielt sich
abwartend; einzig der Luzerner Große Rat wagte die Beschlüsse
zu ratifizieren. Der kühn begonnene Vorstoß war ins Stocken
geraten, es fehlte den Liberalen das, was die katholische Kirche
von jeher auszeichnete: die Geschlossenheit.

Bei dieser Lage der Dinge richteten sich die Augen der
schweizerischen Fortschrittsfreunde mehr und mehr nach Bern.
Die Frage: Was wird das mächtige Bern tun? nahm allmählich
schicksalhafte Bedeutung an. In Bern selbst schwankte man,
schob die Angelegenheit auf die lange Bank. Als auf den
7. September 1835 eine neue Konferenz nach Luzern
zusammenberufen wurde, entschloß sich der Regierungsrat zwar zur
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Teilnahme, doch sollten sich die bernischen Vertreter auf das

Anhören und Berichterstatten beschränken.

Als Abgeordnete wurden alt Regierungsrat Schnell und
Gerichtspräsident Helg in Delsberg gewählt. Der katholische
Vertreter lehnte jedoch ab; nach ihm ein zweiter, Oberrichter
Aubry, — so unpopulär war die Sache im Jura bereits geworden.

Schnell mußte deshalb Sonntag den 6. September allein
nach Luzern reisen. — Seine Ernennung wurde nicht überall
gebilligt. Tillier, Karl Schnell irrtümlich noch als Regierungsrat
bezeichnend, sagt darüber: »Daß diese Sendung dem
unkirchlichsten aller Regierungsräte übertragen wurde, war nichts
weniger als geeignet, im katholischen Jura einen guten Eindruck
zu machen« °).

Das Vertrauen in Schnells Umsicht und Klugheit schien sich
trotzdem zu rechtfertigen. Seine Briefe aus Luzern und der
Hauptbericht vom 19. November 1835 sind Dokumente eines

überlegenen und klug abwägenden Verstandes 7). In der ersten
Sitzung gab er zu Protokoll, daß Bern für eine kirchliche
Reform auf gesetzlichem Wege eintreten werde, daß es dagegen
»jede Maßregel auf das bestimmteste verwerfe, die Gewalt an
die Stelle des Rechts sezen, und, mittelst dessen, einen
Religionskampf hervorrufen dürfte«. Wie andere Abgeordnete
beurteilte er die Badener Konferenz als eine »in Zeit und
Umständen unzeitige, übelberechnete Maßregel« und war der
Meinung, man hätte am besten getan, die Angelegenheit »ohne
irgend ein Zusammentretten, lediglich von Staat zu Staat zu
behandeln«. Fühlte er voraus, daß die Machtmittel des Staates
der Kirche gegenüber versagen würden? War ihm bewußt, daß
der gute Katholik ebenso empfindlich ist für die Verletzung der
Kirchenordnung wie des Glaubens? Hatten ihn bereits führende
Katholiken auf die Gefahren der eingeschlagenen Kirchenpolitik

aufmerksam gemacht?

Trotz aller Bedenken riet Schnell der Regierung schließlich,
allen in der Badener Konferenz aufgestellten Grundsätzen
beizupflichten, d. h. das ganze Reformprogramm dem Großen Rate
zur Annahme zu empfehlen. Auf Wunsch des Diplomatischen
Departements war er sogar bereit, kritische Aeußerungen im
Schlußbericht, die in der Oeffentlichkeit hätten stutzig machen
können, zu streichen. Es ist bezeichnend, wenn er in seinem
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Brief an dieses Departement vom 9. Januar 1836 das Wort
Napoleons I. zitiert: »Wenn man schwarze Wäsche reinigt,
ruft man nicht die Nachbarn!« Alles habe sein Maß und Ziel,
argumentiert er ferner, auch die Oeffentlichkeit. Bei dem
Zustand von Kindheit, in dem die schweizerische Presse noch
stecke, heiße es doppelt vorsichtig sein.

Man fragt sich verblüfft: Wie konnte Schnell die »übelberechnete

Maßregel« fast bedingungslos empfehlen, eine Maßregel,
die nach Artikel 14 die Konkordatskantone sogar zur
gegenseitigen Hilfeleistung bei der Durchführung der Beschlüsse

verpflichtete?

Einmal scheute er sich ganz allgemein davor, auf der
eingeschlagenen Bahn — auch wenn sie nicht völlig richtig war —
stillzustehen. Dies würde den Gegnern, vorab den
römischgeistlichen Behörden, vermehrten Auftrieb geben auf Kosten
der staatlichen Autorität und des regenerierten Verfassungswerks.

Neben der Absicht, mit Hilfe der Badener Artikel die

errungenen liberalen Güter sicherzustellen, steht ein eidgenössisches

Ziel: die Beschlüsse galten vielen Liberalen, auch
Schnell, als Vorstufe der politischen Vereinigung des
Vaterlandes. Deutlich drückte der Volksfreund in der ersten Nummer
des Jahres 1836 diesen Gedanken aus: »Diese Annahme [der
Badener Artikel] ist die Schwelle der Bundesreform!«; am
15. Februar sodann sprach er von »Uebergangsbestimmungen zu
einer schweizerischen Bundesreform«. Der gemeineidgenössische
Gedanke scheint bei Karl Schnell die treibende Kraft gewesen
zu sein. »Um den Miteidgenossen zu helfen«, empfahl er die
Annahme in der entscheidenden Sitzung des Großen Rates.

Mit den politischen Erwägungen verband sich in der allgemeinen
Diskussion um die Badener Beschlüsse eine Fülle
gefühlsmäßigweltanschaulicher Motive, die zweifellos Karl Schnell nicht
unberührt ließen 8). Der Liberalismus der Dreißigerjahre war
gegründet auf einen ungemein optimistischen Glauben an das
Gute im Menschen, an eine fast unbeschränkte
Vervollkommnungsmöglichkeit der menschlichen Einrichtungen und der
Menschennatur, an den Fortschritt schlechthin; — ein
schwärmerischer, oft beinah rauschhafter Glaube, dessen Reich
zuweilen mehr in den Räumen der reinen Idee denn auf der Erde
zu sein scheint. Dem Volk zum Fortschritt zu verhelfen, war
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demnach ein erstes und wichtigstes Postulat im Pflichtenheft
des regenerierten Staates. Mit feuriger Leidenschaft kämpfte
der echte Liberale für sein Bildungsideal. Es galt Licht zu
verbreiten, wo noch Finsternis herrschte, Erstarrung zu lösen und
Fortschritt zu bringen, geistige Dumpfheit zu vertreiben mit
der Klarheit der Aufklärung. Es handle sich darum, sagte der
Volksfreund einmal, die vernachlässigte Menge im katholischen
Jura »aus dem Schlamm zu ziehen«.

Zahlreiche Zurufe liberaler Freunde mahnten Schnell zu
entschiedenem Handeln zugunsten der Artikel von Baden. Sie

waren wohl nicht richtunggebend, haben aber zweifellos auf
Schnells Willensbildung eingewirkt, besonders wenn sie von
katholischen Politikern kamen. Der luzernische Regierungsrat
K.Lorenz Baumann schrieb am 19. August 1834, Bern werde
doch nicht katholischer sein wollen als Luzern: »schön ist es,
der bürgerlichen Freiheit zu genießen. Weit höher noch steht
die kirchliche Freiheit .« Nicht ohne Reiz ist es, unter den
Befürwortern der Beschlüsse den Staatsschreiber Siegwart-
Müller zu finden, den nachmaligen ultramontanen Schultheißen
und Sonderbundsführer.

Untergründig, nirgends ausgesprochen, aber dennoch deutlich
spürbar, war Schnells Haltung mitbestimmt durch das Bestreben,
in dieser Frage den Gegnern vom Nationalverein entgegenzukommen.

Immer wieder als politischer Renegat angefeindet
und verlästert zu werden, ging auf die Dauer über seine Kraft.
Früher oder später hieß es einlenken. Auf dem Gebiete der
Kirchenpolitik konnte man sich gegen einen gemeinsamen
Feind, die römische Kurie, zusammenfinden und darob
vielleicht die alten Gegensätze vergessen. Die fast doktrinäre
Hartnäckigkeit, mit der Schnell auf die Annahme der
Badenerbeschlüsse hinwirkte, wird erst von diesem Gesichtspunkt aus
ganz verständlich.

Von verschiedenen Seiten gedrängt, empfahl der Regierungsrat
am 16. Dezember 1835 die Artikel dem Großen Rat zur
unveränderten Annahme, verschob aber gleichzeitig die Behandlung
des Geschäftes auf die zweite Hälfte der Wintersession, u. a.
weil Dr. Schnell an den Sitzungen wegen Amtsgeschäften nicht
teilnehmen könne. Dieser Antrag verursachte im Jura bereits
eine bedeutende Aufregung. Das katholische Kirchenvolk wurde
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alarmiert mit dem Ruf: »Die Religion ist in Gefahr!« In
zahlreichen Petitionen mit rund 8000 Unterschriften gab es seiner

Besorgnis Ausdruck. Diese Eingaben bewogen die Regierung,
auf ihren Antrag zurückzukommen und dem Großen Rat den

Weg der Verhandlung mit den kirchlichen Behörden zu
empfehlen.

Den am 19. Februar 1836 zusammentretenden Großen Rat
vermochte aber der regierungsrätliche Mehrheitsantrag nicht zu
überzeugen. In radikaler Stimmung wurden nach zwei bewegten
Verhandlungstagen und unter gewaltigem Zudrang des Publikums

die frühern Anträge gutgeheißen: Mit 123 gegen 53 Stimmen

erhielten die Badener Artikel in ihrer Gesamtheit Gesetzeskraft.

Die bernische Volksvertretung hatte einen Beschluß
gefaßt, der für den Kanton schwere, gefahrvolle Nachwehen
haben sollte.

Karl Schnells Einfluß hatte den Entscheid wesentlich
mitbestimmt. Daß er der Konferenz in Luzern beigewohnt hatte,
erhöhte das Gewicht seiner Meinung. Zu Beginn der Großratssitzung

vom 19. Februar verlas der Staatsschreiber während
zwei Stunden seinen Bericht über die Verhandlungen in Luzern.
Die Schlußfolgerungen wirkten stark ein auf den Rat. Wenn
der scharfe juristische Denker trotz einiger Bedenken über den

Zeitpunkt und die Form der Vorlage für unbedingte Annahme
plädierte, so durften die Volksvertreter ihrerseits die letzten
Zweifel über die Tauglichkeit des Mittels fahren lassen. Tillier
hat wohl vor allem Schnell im Auge, wenn er in seinem
Abstimmungskommentar schreibt: »So wiederholte sich auch hier
der im Parteiwesen ewig wiederkehrende Mißgriff, daß man
aus Parteirücksichten auf einer Bahn fortschreitet, die man
selbst als irrig erkannt, und deren schlimme Folgen man
zum Teil selbst vorgesehen hatte.« °)

Sogleich nach Bekanntwerden des Abstimmungs - Ergebnisses
stellten sich die schlimmen Folgen ein: im Jura begann eine
ungemein heftige Agitation. Das Organ der Klerikalen, der
»Ami de la Justice«, gab die Losung aus: »Als Katholiken leben
oder sterben!« Da und dort pflanzte das aufgewühlte Volk unter
dem Geläute der Kirchenglocken »Religionsbäume« auf als
Zeichen des Widerstands gegen die Staatsgewalt; Bildnisse
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liberaler Führer wurden gehängt oder verbrannt. Separatistische
Tendenzen wurden laut.

Da entschloß sich die Regierung Anfang März zu einem
Truppenaufgebot. Unter dem Befehl von Oberst Zimmerli besetzten

einige Bataillone den Jura. Gleichzeitig erhielt eine mit
ausgedehnten Vollmachten ausgerüstete Abordnung den Auftrag,
belehrend und beruhigend auf das Volk einzuwirken. Die
Leitung übernahm Regierungsrat von Tavel, jedoch nur unter der
ausdrücklichen Bedingung, daß Karl Schnell ihn begleite10).
Dieser sagte zu. Am Abend des 10. März fuhren beide
Kommissäre in Tavels Kutsche nach Biel, anderntags nach Delsberg;
hier stieß der dritte Regierungsvertreter, Fürsprecher Eduard
Blösch, zu ihnen. Am 12. März begann die Kommission von
Pruntrut aus ihre Tätigkeit. Die Pfarrer wurden aufgefordert,
ihre Pflicht zu erfüllen, die Kirchgemeinden nicht zu verlassen.
Die Gemeindebehörden erhielten den Befehl, sämtliche Zeichen
des Aufruhrs, Freiheitsbäume, Aufschriften usw., innerhalb
24 Stunden zum Verschwinden zu bringen. Eine weitere Ordonnanz

verfügte, daß die Truppen vornehmlich dort einquartiert
würden, wo die größten Unruhen vorgefallen waren.

Diese drei Erlasse bildeten den Anfang einer Korrespondenz,
die im ganzen 165 einlaufende und 117 ausgehende Aktenstücke
zählt "). Karl Schnell scheint dabei die Hauptarbeit geleistet
zu haben; die Konzepte tragen zumeist seine Schriftzüge.

Es ist hier nicht der Ort, auf Einzelheiten der etwa drei Wochen
dauernden Sendung einzugehen. Vor ihrer Abreise versammelten

die Kommissäre in jedem der vier Amtsbezirke die
Geistlichkeit und die Gemeindevorsteher und hielten ihnen eine

angemessene Strafpredigt. Der katholische Regierungsrat Vautrey,
der ursprünglich für die Badener Artikel eingestanden war,
beschwerte sich über diese Maßnahme. Der Zürcher Escher
dagegen, der sonst mit dem »Schnellenregiment« alles andere als

glimpflich abrechnet, bezeichnet sie als »sehr gelind und
schonend« 12).

Die Anträge der Kommissäre zur endgültigen Beilegung der
Wirren wurden in ihren wesentlichen Teilen gutgeheißen. Die
Haupthetzer im »Ami de la Justice« und auf der Kanzel, Pfarrer
Cuttat und Vikar Spahr, hatten sich durch die Flucht der dro-
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henden Verhaftung entzogen; ein dritter, Vikar Belet, wurde
im Gasthof zum Bären in Bern gefaßt. Mit Ausnahme dieser
drei Geistlichen wurde später für alle Beteiligten die Amnestie
ausgesprochen.

Die Sendung hatte ein kleines privates, später ein großes
politisches Nachspiel.

Karl Schnell übernahm auf Tavels Bitte die Abfassung des

Schlußberichts. Tavel fand ihn vortrefflich, Blösch dagegen
fügte verschiedene Bemerkungen und Zusätze bei. Darauf
forderte der leicht verletzbare Schnell Ludwigs Schwiegersohn
auf, den Bericht selbst abzufassen. »Ich werde das Nöthige bei
meiner Unterschrift beisezen«, schreibt er etwas anzüglich,
»collegialische Berichte sind eine eigne Sache, es geht mir damit
wie mit den Kappen« 13).

Mit der Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung im neuen
Kantonsteil schien die Staatsgewalt Meister geworden zu sein.
Aber in die an sich innerbernische, im weitern Sinn inner-
schweizerische Angelegenheit mischte sich die fremde Diplomatie

ein. Metternich gab durch den Gesandten von Bombelles
zu verstehen, daß Oesterreich auf Grund der Wiener Akte die
Beibehaltung des frühern Zustandes fordern müsse. Gebieterischer

trat der frühere Freund der Berner, König Louis Philipp,
auf. Er forderte die Zurücknahme des Großratsbeschlusses vom
20. Februar und drohte mit der Besetzung des Juras durch
französische Truppen. Eilboten der Regierung riefen die Volksvertreter

nach Bern: Der Julikönig verlangte den Entscheid innerhalb

zweimal vierundzwanzig Stunden. Er hatte Erfolg mit
seiner Einschüchterungspolitik. Zwei Tage nach Eingang der
ultimativen Forderung, am 2. Juli 1836, bestätigte der Große
Rat die bestehenden kirchlichen Verhältnisse im Jura und
beschloß überdies, so schnell als möglich Unterhandlungen mit
dem römischen Hof zu eröffnen. Dies bedeutete einmal den
Verzicht auf die angestrebten Reformen, im weitern das
Eingeständnis der Hilf- und Wehrlosigkeit dem Auslande gegenüber.

»Eine solche Schande kann die Aare ewig nicht
wegwaschen«, schrieb der Schweizerische Republikaner schmerzerfüllt

und zornig wenige Tage später, »elender hat noch kein
Festungskommandant die ihm anvertraute Festung
übergeben und verlassen« 14).
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Keiner der Schnell nahm an der entscheidenden Sitzung des

Großen Rates teil trotz der dringlichen Einladung an alle
Volksvertreter. Der Vorwurf, sie hätten durch ihr Fernbleiben
die Verantwortlichkeit von sich abzuwälzen versucht, ist
verständlich und nicht unbegründet15). Es verwundert auch nicht,
wenn Karl Schnells Name erneut in Zusammenhang gebracht
wurde mit der fortschreitenden Abhängigkeit von den
umliegenden Mächten. Seine Tätigkeit in einem an sich unbedeutenden

Geschäft, dem Wahlschen Handel, hatte überdies der

Kritik neue Nahrung gegeben.

*

Zwei französische Juden aus Mülhausen, die Gebrüder Wahl,
kauften in der basellandschaftlichen Gemeinde Reinach eine

größere Besitzung. Die Liestaler Regierung genehmigte das

Geschäft unter dem Vorbehalt, daß aus dem Kauf kein
Niederlassungsrecht abgeleitet werde. Der Landrat dagegen hob diese

Verfügung und den Kaufvertrag auf mit dem Hinweis auf das

basellandschaftliche Gesetz, das den Juden sowohl den Kauf
von Liegenschaften sowie die Niederlassung im Kanton untersagte.

Darauf beschwerten sich die Brüder Wahl bei der
französischen Regierung. So wurde aus einem privaten Rechtsstreit,
der vor die basellandschaftlichen Gerichte gehört hätte, eine
Staatsangelegenheit. Unter Umgehung des Vorortes wandte
sich die französische Regierung direkt an Liestal und forderte
den vollständigen und schleunigen Widerruf des landrätlichen
Beschlusses, nicht ohne darauf hinzuweisen, das alte Vorurteil
gegen die Juden entspreche in keiner Weise liberalen
Staatsmaximen. Als der Landrat auf seinem Beschluß beharrte,
drohte Paris mit wirtschaftlichen Repressalien (12. September
1835). Der Vorort verlangte nun nähere Aufklärung, rügte die
Umgehung des Vorortes durch Frankreich, erhob Einsprache
gegen die angedrohten Gewaltsmaßnahmen. Unbekümmert darum

aber machte die französische Regierung ihre Drohungen
wahr: mit dem 14. Oktober setzte an der basellandschaftlich-
französischen Grenze eine gänzliche Menschen- und Warensperre

ein. Sie verfehlte jedoch ihren Zweck und wurde gegen
Ende Dezember wieder aufgehoben. Die diplomatische Lage
von Baselland verbesserte sich trotzdem nicht. Frankreich
mußte zwar einsehen (ohne es offiziell einzugestehen), daß die
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Gesetzgebung in der Judenfrage in der alleinigen Kompetenz
des Kantons stehe; dagegen stellte es nun die Behauptung voran,

daß eine Rechtsverweigerung vorliege, da man im Landrat
die Pflicht zum Schadenersatz an die beiden Juden nicht
anerkennen wolle. Gleichzeitig rückte der Vorort Bern erheblich

vom widerspenstigen eidgenössischen Mitstand ab: Das Recht
des Stärkern machte sich geltend.

In dieser bereits verfahrenen Lage gelangte die vorörtliche
Behörde an Karl Schnell mit dem Ansuchen, seine Freunde im
Baselland zu einer nachgiebigeren Haltung zu bewegen16).

Instruktionsgemäß schlug Schnell in Liestal vor, man möchte
ein Schiedsgericht über die Entschädigungsfrage entscheiden
lassen. Der Landrat lehnte jedoch diese Lösung ab und
verwies wie bisher darauf, es handle sich um einen einfachen
bürgerlichen Rechtsstreit; der Weg zu den gerichtlichen Instanzen
sei den Wahl immer offen gestanden. Anderseits wollten auch
die beiden Brüder nicht Vernunft annehmen und verlangten
Wiedereinsetzung in ihr Gut — wohl wissend, daß dies unmöglich

war —, um so eine größere Entschädigungssumme
herauszupressen.

Enttäuscht kehrte Schnell nach Hause zurück. Zu Beeri-
Brüderlin äußerte er, er wolle sich künftig »die verdammten
Missionen vom Halse schaffen« 17).

Der Handel nahm einen wenig rühmlichen Verlauf. Baselland,
ganz auf sich gestellt, mußte neue, verschärfte Repressalien
Frankreichs über sich ergehen lassen. Schließlich kam es zu
einer Uebereinkunft, die die verletzte Selbständigkeit der
Schweiz in keiner Weise wiederherstellte. Als Exponent der
vorörtlichen Politik des Entgegenkommens wurde Schnell von
vielen angegriffen. Im Baselbiet zunächst: »Basel Landschaft
scheint sein Vertrauen zu mir verloren zu haben«, urteilt er
selbst wehmütig. Scharfe Hiebe fielen sodann in der
gegnerischen Presse; ihn meinte, wer die »vorörtliche Hofzeitung«
von Burgdorf angriff. Die N. Z. Z. druckte einen Artikel des
Volksfreund ab und versah ihn mit sarkastischen Klammerbemerkungen;

es heißt darin: »Eine Achtung dieser Verhältnisse
(das heißt das Recht des Stärkern) wäre keine Erniedrigung!
(Es scheint, daß auch die Feigheit sich zum Unsinn steigern
kann.) Darum (aus Achtung für das Recht des Stärkern) räth
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